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Verordnung des Landkreises Lindau (Bodensee) über die Übertragung der Aufgabe 

„Stadtverkehr Lindau (B)“ nach Art. 9 BayÖPNVG 

 

 

Aufgrund des Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreisordnung – 

LKRO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 826, BayRS 2020-3-1-1) in 

Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 

Bayern (BayÖPNVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBI S. 336, 

BayRS 922-1-B), das zuletzt durch § 1 Abs. 367 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBI. S. 

98) geändert worden ist, erlässt der Landkreis Lindau (Bodensee) folgende  

 

 

Verordnung 

 

§ 1 

 

(1) Die Planung, Organisation und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs für den 

Stadtverkehr Lindau (B) mit jeweils 2 Bedienpunkten in Bodolz und Weißensberg und die Regi-

onalbuslinie 191 Lindau (B)-Oberreitnau-Oberrengersweiler-Unterreitnau wird der Großen 

Kreisstadt Lindau (Bodensee) übertragen. 



 

 

Amtsblatt Nr. 12/2025 Seite 2            20. November 2025 

 

(2) Andere Linienverkehre, die das Gebiet der Stadt Lindau (B) berühren, sind von dieser Ver-

ordnung nicht betroffen. 

§ 2 

Der Landkreis Lindau (Bodensee) ist über alle Entscheidungen zu unterrichten, die den Verkehr 

unter § 1 betreffen. 

 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2027.  

 

 

Lindau (Bodensee), den 30. Oktober 2025 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

Elmar Stegmann, Landrat 

EAPl 851 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

 

Herr David Sinz hat mit Bescheid des Landratsamtes Lindau (Bodensee) vom 27.10.2025, Az. 

31-6024-00623/25 die Baugenehmigung zum Neubau einer Güllegrube Ø 12 m geschlossen 

auf der Flur Nr. 202/0 Gemarkung Scheidegg erhalten. 

 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Lindau (Bodensee), 

Bregenzer Str. 35, Zimmer 316 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung  

(Tel. 08382 270 – 317) eingesehen werden.  

 

Die Zustellung gilt mit dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt als bewirkt. 

 

Sie richtet sich an die Eigentümer, Wohnungs- und Teileigentümer der Nachbargrundstücke. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-

facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-

nisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der  

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

Lindau (Bodensee), 28.10.2025 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

Peter Damm, Bauwesen 

EAPl 6024 

 

 

 

 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Bayerische Bodenseege-

meinden für das Haushaltsjahr 2025 

 

Auf Grund der Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 

i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern (GO) und § 8 der Verbandssat-

zung erlässt der Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden folgende 

 

Haushaltssatzung 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. 

Er schließt: 

 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.227.100 € 

 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.031.000 € 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4  

1. Verbandsumlage: 

 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finan-

zierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 

27.100 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitglieds-

gemeinden bemessen. 

 

b) Für die Berechnung der Verbandsumlage wird die maßgebliche Einwohnerzahl nach 

dem amtlichen Stand zum 31.12.2024 auf 16.553 festgesetzt. 

 

c) Die Verbandsumlage wird je Einwohner auf 1,64 € festgesetzt. 

 

 

2. Investitionsumlage: 

Eine Investitionsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 nicht erhoben. 

 

§ 5  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-

haltsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6  

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

Sigmarszell, den 17.11.2025 

Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden 

gez. Rainer Krauß,  

Verbandsvorsitzender 

EAPl 941 

 

 

 

Haushaltssatzung des Abwasserverbands Bayerischer Bodenseegemeinden 2025 

Der Abwasserverband Bayerischer Bodenseegemeinden hat die Haushaltssatzung für das Jahr 

2025 am 22.10.2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft.  

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 

Sigmarszell, Zimmer 1.3, Hauptstraße 28, 88138 Sigmarszell während der allgemeinen Ge-

schäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
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Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 

Wirkungskreis des Abwasserverbandes Rothach 

 

– Kostensatzung – 

 

Der Abwasserverband Rothach erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 26 

des Gesetztes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeord-

nung folgende Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis: 

 

§ 1 

Der Abwasserverband Rothach erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die sie in Aus-

übung hoheitlicher Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen). 

 

§ 2 

Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales Kostenver-

zeichnis, KommKVz), das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im Kos-

tenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis be-

werteten, vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amts-

handlung, beträgt die Gebühr fünf bis fünfundzwanzigtausend Euro.  

 

§ 3 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.11.2001 außer Kraft. 

 

 

Lindenberg i. Allgäu, den 18.11.2025 

Abwasserverband Rothach 

Eric Ballerstedt 

Verbandsvorsitzender 

EAPl 0280 
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Abwasserverbandes 

Rothach 

Nachfolgend „Verband“ genannt vom 01.12.2025 

 

 

Aufgrund Art. 22 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und Art. 5, 8 und 9 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) wird folgende Beitrags- und Gebührensatzung erlassen: 

 

§ 1 

Beitragserhebung 

Der Verband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungsan-

lage für das Verbandsgebiet (§ 3 der Verbandssatzung) einen Beitrag. 

 

§ 2 

Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 

Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 

Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 

      besteht oder 

 

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsäch-

lich angeschlossen sind. 

 

§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die 

für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, ent-

steht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Anschluss der Maßnahme. 

 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 

Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-

ser Satzung. 

 

§ 4 

Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen 

Gebäude berechnet. 
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Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.000 m² 

Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf 

das 4-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m², bei un-

bebauten Grundstücken auf 2.000 m² begrenzt. 

 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-

teln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur her-

angezogen, soweit sie ausgebaut sind.  

Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 

nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen 

werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, 

die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind.  

Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Ge-

bäudefluchtlinie hinausragen. 

 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 

sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-

stücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Bei-

tragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-

zung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grund-

stücke im Sinn des Satzes 1. 

 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbe-

messung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.  

 

       Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

 

- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für die-

se bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-

chen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende 

zusätzliche Grundstücksfläche, 

 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 

im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzun-

gen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 

später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Ge-

schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 

Dieser Betrag ist nachzuentrichten.  
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Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung 

des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 

Beitrag entrichtet wurde. 

 

Tritt für Grundstücke, die zunächst nur an Schmutzwasserkanäle oder nur an Regenwas-

serkanäle angeschlossen waren oder nur vorgeklärtes Abwasser aus Grundstückskläranla-

gen einleiten konnten, eine erweiterte Anschlussmöglichkeit ein, so wird der Beitrag neu 

berechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der sich im Zeit-

punkt des Entstehens der neu zu berechnenden Beitragsschuld für die bisherige An-

schlussmöglichkeit ergeben würde. Der Unterschiedsbetrag ist nachzuentrichten. 

 

(6) Die Flächen sind auf volle 5 m² aufzurunden. Eine Nachberechnung entfällt, wenn die zu-

sätzliche Fläche weniger als 10 m² beträgt. 

 

§ 6 

Beitragssatz 

 

(1)  Darf in die Verbandsanlagen Schmutz- und Niederschlagswasser eingeleitet werden, 

 beträgt der Beitrag 

a) pro m² Grundstücksfläche 2,84 € 

b) pro m² Geschossfläche 10,31 € 

 

(2) Darf in die Verbandsanlagen nur Schmutzwasser eingeleitet werden, beträgt der Beitrag 

pro m² Geschossfläche 10,31 € 

 

(3) Darf in die Verbandsanlagen nur Niederschlagswasser eingeleitet werden, beträgt der Bei-

trag 

pro m² Grundstücksfläche 2,84 € 

 

(4) Darf in die Verbandsanlagen Schmutzwasser aus Grundstückskläranlagen eingeleitet 

 werden, beträgt der Beitrag 

 

pro m² Geschossfläche 1,25 € 

 

(5) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 

Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grund-

stücksflächenbeitrag nacherhoben. 

 

§ 7 

Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  
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§ 7 a 

Beitragsablösung 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 

richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 

besteht nicht. 

 

 

§ 8 

a) Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung 

und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. des § 3 EWS 

ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 

der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Kosten der Überwachung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen nach § 12 EWS, wenn sich ergibt, dass die Grundstücksentwässerungsanlage nicht 

oder nicht mehr den Bestimmungen der EWS entspricht und für die Kosten der Abwasser-

untersuchung nach § 18 EWS, wenn sich ergibt, dass das Abwasser Stoffe enthält, die un-

ter das Verbot des § 16 EWS fallen. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, 

wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind 

Gesamtschuldner. 

 

(4) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbe-

trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsan-

spruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 9 

Gebührenerhebung 

Der Verband erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung hinsichtlich der 

Schmutzwasserbeseitigung Grundgebühren und Schmutzwassergebühren. Für die Benutzung 

der Entwässerungseinrichtung hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung werden Nieder-

schlagswassergebühren erhoben. 

 

§ 9 a 

Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseiti-

gung wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 

Wasserzähler im Sinne von § 19 WAS berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 

sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnah-

me messen zu können. 
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(2)   Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

 

• bis Q3   4 m³/h     38,40 € 

• bis Q3   10 m³/h    96,00 € 

• bis Q3   16 m³/h  153,60 € 

• bis Q3   25 m³/h  240,00 € 

• bis Q3   63 m³/h    604,80 € 

• über Q3   63 m³/h   960,00 € 

 

Dies entspricht einem Nenndurchfluss 

 

• bis Qn   2,5 m³/h    38,40 € 

• bis Qn   6 m³/h    96,00 € 

• bis Qn   10 m³/h   153,60 € 

• bis Qn   15 m³/h  240,00 € 

• bis Qn   40 m³/h  604,80 € 

• über Qn   60 m³/h  960,00 € 

 

§ 10 

Schmutzwassergebühr 

(1)  Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge 

der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 

Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,08 € pro Kubikmeter Schmutzwas-

ser und 0,34 € pro Kubikmeter Klarwasser. 

   

(2)  Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung 

und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweis-

lich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der 

Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichte 

Wasserzähler ermittelt. 

 

Sie sind vom Verband zu schätzen, wenn 

 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Was-

serverbrauch nicht angibt. 

 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 

Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro 

Jahr und Einwohner, der zum Stichtag (01.01. des Kalenderjahres) mit Wohnsitz auf dem 

heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen 

Wasserversorgung abgenommenen eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 40 m³ 

pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen 
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möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasser-

verbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(3)  Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 

Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu 

führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Die Rücker-

stattung erfolgt nach Maßgabe des Abs. 6. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhal-

tung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 15 

m³ pro Jahr als nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene 

Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vor-

lage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden. 

 

(4)  Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

 

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, sofern der Nachweis nicht durch geeichte und 

verplombte Wasserzähler geführt wird, 

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 

c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 

(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Was-

serverbrauch 40 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag (01.01. des Kalenderjah-

res) mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 

würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzun-

gen möglich. 

 

(6) Auf Antrag wird die Wassermenge von der Gebührenrechnung abgesetzt, die nachweisbar 

der Entwässerungsanlage nicht zugeleitet wurde. Den Nachweis hat der Gebührenpflichtige 

grundsätzlich durch den Einbau von einem geeichten und verplombten Wasserzähler zu 

erbringen. Die Kosten für Einbau, Betrieb, Reparatur und Eichung der Messeinrichtung hat 

der Gebührenpflichtige zu tragen. Zur Feststellung der nicht eingeleiteten Wassermenge 

hat der Gebührenpflichtige den erstmaligen Einbau sowie der Austausch eines Zwischen-

zählers dem Verband innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. Die Abnahme erfolgt durch 

das Personal des Verbandes. Hierfür entsteht ein einmaliger Verwaltungsaufwand in Höhe 

von 60 €. 

       

Der Antrag kann nur für die Zeit nach dem letzten Abrechnungszeitraum gestellt werden 

und muss innerhalb der Rechtsbehelfsfrist von einem Monat nach Bekanntgabe des Ge-

bührenbescheides beim Verband eingehen; ansonsten entfällt die Vergünstigung. Wasser-

mengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranalgen eingeleitet wurden, 

werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr 

(§ 10) abgesetzt.  
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§ 10 a 

Niederschlagswassergebühr 

(1)  Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebauten und befestigten (ver-

siegelte) Flächen des Grundstücks von denen aus Niederschlagswasser in die Entwäs-

serungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt.  

 

(2)  Als befestigt im Sinne des Abs. 1 gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberflä-

che so beschaffen ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur unwesent-

lich aufgenommen werden kann, d. h. insbesondere Betondecken, bituminöse Decken, 

Plasterungen und Plattenbeläge. 

 

(3)  Die versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit einem Faktor multipliziert, 

der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung 

für die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird:  

 

b) vollständig versiegelte Flächen (z. B. Asphalt, Beton, Teer, Gebäude): Faktor 0,9 

 

c) stark versiegelte Flächen (z. B. Pflaster, Plattenbeläge, Verbundsteine, Rasenfugen-

pflaster): Faktor 0,6 

 

d) wenig versiegelte Flächen (z. B. Kiesflächen, Schotterrasen, Rasengittersteine, Po-

renpflaster, Gründach): Faktor 0,3 

 

e) Versickerungsmulden: Faktor 0,1 

 

Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 

Buchstaben a) bis d), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasser-

durchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.  

 

(4)  Bebaute und befestige Flächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort anfallendes Nieder-

schlagswasser nicht in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangt, weil es bei-

spielsweise versickert oder unmittelbar in ein Oberflächengewässer eingeleitet wird und 

kein Überlauf in die öffentliche Entwässerungsanlage vorhanden ist. Besteht ein Über-

lauf aus einer Zisterne in die öffentliche Entwässerungsanlage, wird wie folgt unter-

schieden: 

 

a) Wird in einer Zisterne gesammeltes Wasser auch als Brauchwasser im Haus ge-

nutzt, wird die bebaute oder befestigte Fläche um 15 m² pro 1 m³ Zisternenvolu-

men reduziert. 

 

b) Wird in einer Zisterne gesammeltes Wasser ausschließlich als Gartenwasser ge-

nutzt, wird die bebaute oder befestigte Fläche um 8 m² pro 1 m³ Zisternenvolumen 

reduziert. 
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c) Bei Retentionszisternen wird die bebaute oder befestigte Fläche um 11 m² je 1 m³ 

Zisternenvolumen reduziert. 

 

Dies gilt nur für Zisternen, die fest installiert und mit dem Boden verbunden sind, so-

wie ein Mindestfassungsvolumen von 2 m³ aufweisen.  

 

(5)  Der Gebührenschuldner hat dem Verband auf Anforderung innerhalb eines Monats eine 

Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr nach den Abs. 1 - 4 maßgeblichen Flä-

chen einzureichen. Maßgebend sind die Verhältnisse am ersten Tag des Veranlagungs-

zeitraums; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt 

des Beginns des Benutzungsverhältnisses. Änderungen der der Gebührenberechnung 

zugrunde liegenden Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforderung bin-

nen eines Monats nach Eintritt der Änderung dem Verband mitzuteilen. Sie werden ab 

dem Tag der Mitteilung anteilig berücksichtigt. Veranlagungszeitraum ist das Kalender-

jahr.  

 

(6)  Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 5 nicht fristgerecht oder un-

vollständig nach, so kann der Verband die maßgeblichen Flächen schätzen.  

 

(7)  Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,56 € pro m² / Veranlagungsjahr. 

 

§ 11 

Gebührenzuschläge 

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursachen, die 

die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % über-

steigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes 

des Kubikmeterpreises für die Schmutzwassergebühr erhoben. 

 

§ 12 

Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Ent-

wässerungsanlage. 

 

(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt 

der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals erge-

henden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit 

dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld 

neu. 

 

(3) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-

tigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid 

bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 

Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 
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§ 13 

Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-

mer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Be-

triebs. 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 

bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf 

dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 

§ 14 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund-, Schmutzwasser- und Nieder-

schlagswassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

fällig. 

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 

jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahres-

abrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt 

der Verband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinlei-

tung fest. 

 

§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Verband für die Höhe der Schuld 

maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-

rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

 

§ 16 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft 

(2) Gleichzeitig tritt die BGS vom 01.01.2024 außer Kraft. 

 

 

Lindenberg i. Allgäu, den 18.11.2025 

Abwasserverband Rothach 

Eric Ballerstedt 

Verbandsvorsitzender 

EAPl 0280 
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Aufgebot einer Sparurkunde 

  

Das Sparkassenbuch zu  

  

Konto 3502605599 

  

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 

  

Herr Dr. Dirk Nigg 

Vorderer Lech 9 

86150 Augsburg 

  

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 

  

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten gel-

tend gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

  

  

Memmingen, 20.10.2025      

Sparkasse Schwaben-Bodensee 

Der Vorstand 

EAPl 8310 


